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Satzung

des Pferdesportvereins (PSY) Tottleben e.V.

§1

Nameo Rechtsform und Sitz dq§.,Yereins

Der Pferdesportverein (Name und Ort)

Tottleben

mit Sitz in Tottleben

soll in das Yereinsregister eingetragen werden und führt dann den

Zusatz e.V..

Der Verein ist Mitglied des Kreissportverbandes

Unstrut-Hainich und Mitglied des Landesverbandes der 
,

Reit- und Fahrvereine in Erfurt und

der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN).

§2

Zw eck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit

1. Der PSV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

Zwecke im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der

Abgabenordnung . Zweckdes Vereins ist: 'r;rF'

l.l die Gesundheitsftirderung und Lebensfreude aller Personen,

insbesondere der Jugend im Rduren der Jugendpflege durch Reiten



1.2 die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen;

1.3 ein breit gefiichertes Angebot in den Bereichen des Breiten- und

Leistungssports aller Disziplinen;

1.4 die Interessenvertretung des Vereins im Rahmen seiner

gemeinnützigen Tätigkeit gegenüber den Behörden und

Organisationen auf der Ebene der Gemeinde und im

Kreisreiterverband;

Z.Der Satzungszweck_im Sinne des Paragraphen 52 Abs.Z.Zl der

Abgabenordnung wird verwirklicht durch Förderung sportlicher

Übungen und Leistungen sowie Tätigwer den nt rß Ziff. 1 genannten

Zwecken.

3. Durch die Erflillung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos,

ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt zige Zwecke im Sinne der

§§51 bis 68 der Abgabenordnungt er enthält sich jeder

p arteipo I itischen und konfe s sionel len Täti gke it.

4. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke

verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in

ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen

aus Mitteln des Vereins erhalten.

6. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des

Vereins fremd sind, oder durch unvglhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigen.
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§3

Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglieder können nattirliihe Personen, juristische Personen und

Personenvereinigungen werden. Die Mitgliedschaft wird durch

Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. Die schriftliche

Beiriuserklärung ist an den Vorstand des Vereins zu richten; bei

Kindern und Jugendlichen bedarf sie der schriftlichen Zustimmung

der gesetzlichen Vertreter. Personen, die bereits einem Reit- und

Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm-

Mitgliedschaft im Sinne der LPO hinzufügenr. Anderungen in der

Stamm-Mitgliedschaft sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen! Der

Vorstand entscheidet über die Aufrrahme. Bei Ablehnung kann die

Entscheidung der Mrtgliederversammlung gefordert werden.

2. Personen, die den Verein uneigennützigbei der Erfi,illung seiner

satzungsgemäßen Aufgaben persönlich, ftnanziell oder materiell zu

untersttitzen bereit sind, können vom Vorstand als fiirdernde

Mitglieder aufgenommen werden.

3. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und

anderen Persönlichkeiten, die den Reit- und Fahrsport und die 
:

Vereinsarbeit wesentlich gefürdert haben, die Ehrenmitgliedschaft ,
verleihen.

I Benutzen Sie den Vordruck,,Antrag auf Mitgliedschaft".



4. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder

den Satzungen und Ordnungen des Kreisreiterverbandes, des

Regionalverbandes, des Landesverbandes und der FN.

§3a

Verpflichtung gegenüber dem Pferd

1. Die Mi@lieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde

verpflichtet, stets die Grundsätze des Tierschutzes zu beachten,

insbesondere

1.1 die Pferde füren Bedürfirissen entsprechend angemessen zu

ernäihren, zu pflegen und verhaltens- und tierschutzgerecht

unterzubringen,

1.2 denPferden ausreichend Bewegrng zu ermöglichen,
J

1.3 die Grundsätze verhaltnes- und tierschutzgerechter

Pferdausbildung zu wahren, d. h. ein Pferd nicht unreiterlich zu

behandeln, z.B. zu quälen, zLtmisshandeln oder unzulänglich zu

transportieren.

2. Auf Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs-

Prüfungs-Ordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung

(FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort

aufgeführten Verhaltensregeln (§920 LPO) können gem. §921 LPO

mit Verwilrnung, Geldbußen und/ oder Sperren geahndet werden.

Außerdem können dem Mitglied die Kosten des Verfahrens auferlegt

und die Entscheidung veröffentlich werden.
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3. Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO-

Ordnungsmaßnahmen auch geahndet werden, wenn sie sich außerhalb

des Turnierbetriebes ereignen.

§4

Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Kalendervierteljahres,

wenn sie mindestens sechs W.ochen zuvor schriftlich gekündigt

worden ist.

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es

- gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse

verstößt, das Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft geftihrdet oder

sich eines unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltnes

schuldig macht;

- gegen §3a (Verpflichtung gegenüber dem Pferd) verstößt,

- seiner Beitragspflicht trotzMahnung länger als 6 Monate nicht

nachkommt.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene

Mi@lied kann den Ausschluss binnen vier Wochen durch schriftlich

begründete Beschwerden anfechten, über die die

Mitliederversammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung

ruht die Mitgliedschaft.



§5 dl

' Geschäftsjahr und Beiträge

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Beiträge, Aufirahmegelder und Umlagen werden von der

Mitgliederversammlung festgesetzt.

Umlagen können bis zu einem jährlichen Betrag in Höhe des

Vereinsbeitrages festgesetzt werden, die zu den in § 1 genannten

Vereinszwecken zur Deckung eines Finanztedarfs erforderlich sind

und aus regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt werden können.

3. Beiträge sind im Voraus nt zahlen. 'Soweit die

Mitgliederversarrmlung keine Entscheidung getroffen hal, wird die

Z:ahlungsweise vgn Aqfiralrnegg-l-dgrn uld Umlagen durch den

Vorstand bestimmt

§6

0rgane

Die Organe des Vereins sind ,

- die Mitgliederversammlung und

- der Vorstand (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Kassenwart,

Pre ssewart, Jugendwart).

\l.
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Mitgliederversammlun g

I . Im ersten Vierteljahr eines jeden Jahres findet eine ordentliche

Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand kann jederzeit eine

außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen; er muss dies

tun, wenn es von mindestens 113 der Mitglieder unter Angabe der

Grände beantragt wird.

2. Die Mitgliederversirmmlung wird vom Vorsitzenden oder seinem

Vertreter durch schriftliche Einladung (per Aushang am Schwarzet

Brett und der Ausschreibung im sozialem Netzwerk) an die Mitglieder

unter Angabe der Tagesordmrng einberufen. Zwischen dem Tage der

Einberufung und dem Versammlung§tage müssen zweiWochen

liegen.

3. Die Mitgliederyersirmmlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der

Anwesenden beschlussfühig.

4. Anträg e zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem

Versammlungstage schriftlich beim Vorstand einzureichen. Später

gestellte Anträge werden nur behandelt, wenn die

Mitgliederversafirmlung dies mit einer Mehrheit von3Ä det

anwesenden Mitglieder beschließt (gilt nicht für Satzungsänderungen

und Vorstandswahlen).

5. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit die Satzung

nichts anderes bestimmt, entscheidet die einfache Mehrheit.



6. Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von l'lM€#

anwesenden Mitglieder durch stimmzettel. Gewählt ist, wer die

Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält keine

der Kandidaten die Mehrheit, findet zwischen den beiden Kandidaten

mit den höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl statt' Bei

Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende

Los. Stimmberechtigt ist jedes persönlich anwesende Vereinsmitglied

mit einer stimme. stimmübertragung ist nicht zulässig.

7. Kinder bis ntmvollendeten 16. Lebensjahr haben kein Stimmrecht,

außer der die Jugendarbeit des Vereins betreffenden Beschlüsse.

8. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift

anzufertigotr, die die Beschlüsse im Wortlaut und die Ergebnisse von

Wahlen verzeichnen muss. Sie i* vom Vorsitzenden und dem

Schriftftihrer zu unterschreiben.

§8

Aufgaben der Mitgliederver§ammlung

- die Wahl des Vorstandes3

- die Wahl des Kassenwartes

- die Jahresrechnung

- die Entlastung des Vorstandes

die Beitr äge, Aufirahmegelder und Umlagen

die Anderung der Satzung und die Auflösung des Vereins und

\/
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die"ffiäge nach- die"ffiäge nach §3 Abs. I letzter Satz, Abs. 3 und §7 Abs. 4

dieser Satzung

Beschlüsse über die Anderung der Satzung und über die Auflösung

des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 3Ä der anwesenden

Mitglieder.

v
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§e

Vorstand

l. Der Verein wird von dem Vorstand geleitet.

2. Dem Vorstand gehören an:

- der Vorsitzende

- der stellvertretende Vorsit-zende

- der Jugendwart (gem. Jugendordnung)

- der Kassenwart

- der Pressewart

*ff's*,

;ffir!s;

3. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der Vorsitzende und der

stellvertretende Vorsitzende; j eder ist allein vertretungsberechtigt. Im

Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende nur im Falle der

Verhinderung des Vorsitzenden zur Yertretung befugt.

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer

von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein

Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus, ist von der

nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl

durchzuführen; scheiden der Vorsitzende oder der stellvertretende



Vorsitzende wäihrend ihrer Amtszeit aus, ist innerhalb voürz{v€r

Monaten die Mitgliederversammlung einzuberufen, die die

Ergänzungswahl durchflihrt.

5. Der Vorstand ist beschlussftihig, wenn mehr als die Hälfte seiner

Mitglieder anwesend st. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit

gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

6. Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift

anzufefügen, die die Gegenstände der Beratungen und die Beschlüsse

verzeichnen muss. Sie ist vom Vorsitzenden und einem weiteren

Vorstand smitgl ied zu unterzei chnen.

§10

ufgaben des Jorstandes

Der Vorstand entscheidet über

- die Vorüereitung der Mitgliederversammlung und die

Ausfithrung ihrer Beschlüsse

- die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die

Entscheidung nicht der Mitgliederversammlung nach dieser

Satzung vorbehalten ist und

- die Führung der laufenden Geschäfte

\,,
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Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besondererL, ru diesq

Zweckmit einer Frist von einem Monat einzuberufenden

außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrh eit v on 3Ä

der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

2. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall

steuerbegünstigter Zwecke ffillt das Vermögen des Vereins an den

Thüringer Reit- und Fahrverband 0.V., der es unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Satzung in der Fassung vom 16.L2.2012

Gründungsdatum des Vereins: 01.01.201 3

Unterschrift der Grtindungsmitglieder:

§11
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Name in Blockschrift
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Name in Blockschrift
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Unterschrift
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Unterschrift
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